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Sitzung des Gemeinderates; Niederschrift  

 

 

NIEDERSCHRIFT 

 

über  die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein am  

 

Montag, dem 11. März 2019 

um 19: 00 Uhr im Gemeindeamt Frauenstein.  

 
Die Sitzung ist öffentlich, sofern während dieser keine anderslautenden Beschlüsse 

gefasst werden. Die Sitzung wurde gemäß den Bestim mungen der K -AGO einberufen 

und ist beschlussfähig.  

 

Anwesende:  Bürgermeister Harald Jannach  

1. Vbgm. Pichlmaier Herbert  

Ertl Klaus 

Kerth Isabella  

Nott Bernhard  

Ing. Petautschnig Konrad  

Fleischhacker Johann  

Nott Sonya  

Ertl Walter  

Klimbacher Walter  

Egge r Günter  

Schöffmann Harald  

Weberitsch Martin  

2. Vbgm. Ing. Anderwald Johann  

Krainer Patrick  

Bergmeister Franz  

Schnögl Johann  

Brandstätter Herbert  

Glück Wilhelm  

Mag. Schrott Alexander  

Schlintl Andreas  

Kohlweg Monika  

Fuchs Andreas  

 

weiters:  AL Walbur ga Fleischhacker als Schriftführerin  

 

Tel. 04212/2751 DW: 12 

Fax 04212/2751 DW:  22  

Kraig , 11.03.2019 

Betr. 

(Bezug)  

http://www.frauenstein.gv.at/
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TAGESORDNUNG 

 

1) Begrüßung und Eröffnung  

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und Protokollzeugen  

3) Behandlung der letzten Niederschrift vom 17. Dezember 2018 gemäß § 45 Abs. 5 

K-AGO  

4) Fragestunde  

5) Kontrollausschuss vom 04. Mär z 2019  

Antrag Kassenkontrollausschuss vom 04. März 2019  

6) Jahresrechnung 2018  

a.) Prüfung durch den Kassenkontrollausschuss  

b.) Bericht  

c.) Ausfinanzierung von außerordentlichen Vorhaben   

d.) Über - und außerplanmäßige Ausgaben  

e.) Schlusssummen und Besch lussfassung  

Anträge Straßen - und Verkehrsausschuss vom 26. Feber 2019  

7) Vermessungen  

a.) Siebenbrünner Weg (letzter Abschnitt)  

b.) Öffentliches Gut Bereich Hintnausdorf ð Hammergraben  

c.) Frauensteiner Straße (Parzelle 1077, KG Obermühlbach)  

d.) HB Tratschweg mit Übernahme in das öffentliche Gut  

e.) Wiesenweg Treffelsdorf  

8) Straßenteilungsplan Innere Wimitz, Übernahme Landesstraßengrund in das 

öffentliche Gut Gemeinde Frauenstein  

9) Gehwegverbindung Tratschweg - Pörlinghof  

10) Neubau Siedlungsstraße Tratschweg in kl. Erneuerung der Infrastruktur  

11) Straßensanierung Zufahrt Mayer Tratschweg (öffentlicher Bereich)  

12) Umkehrplatz Pfarrsiedlung Obermühlbach  

13) Gehwegverbindung Doppelsbichlerweg -Obermühlbacher Straße  

14) Straßenbauarbeiten 2019 ð Agrarprojekte  

15) Kommunales Tiefbau programm KTP 2019 und 2020  

16) Straßenlaternen Rast ð Siedlung Obermühlbach, Parkplatz VS Kraig und 

Sand/Waldweg Kreuzungsbereich  

17) Straßensanierung Frauensteiner Straße Parzelle 36/1 KG Obermühlbach  

Anträge Finanz- und Bauausschuss  vom 2 7. Feber 2019  

18) ABA Frauenstein, Sanierung BA 01 ð 2019  

19) Änderung Bebauungsplan Grundstücke Grentnerweg  

20) Pachtvertrag Parkplatz Lorenziberg  

21) Allfälliges  

 

Zu Punkt 1) der Tagesordnung:  
Begrüßung u. Eröffnung  

 

Der Vorsitzende,  Herr Bgm. Harald Jannach , begrüßt die anwesenden Mitglieder des 

Gemeinderates und eröffnet um 19: 00 Uhr die Sitzung.  

 

 

Zu Punkt 2) der Tagesordnung:  
Feststellung der Beschlussfähigkeit  und Protokollzeugen  

 

Als PROTOKOLLZEUGEN für die heutige Sitzung werden die Mi tglieder des Gemeinderates 

Herr Walter Ertl und Herr Andreas Fuchs bestellt.  
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Der Vorsitzende stellt fest, dass sich folgende Mitglieder des Gemeinderates an der 

Teilnahme zur Sitzung entschuldigt haben (§ 27 Abs. 2 der K -AGO) bzw. durch 

folgende Ersatzmitglieder gemäß § 33 der K -AGO vertreten werden : 

 

entschuldigt abwesend:     vertreten durch das Ersatzmitglied:  

Sieglinde Salbrechter (beruflich verhindert)  Patrick Krainer  

Wolfgang Puschnig (krank)    Johann Schnögl  

Angela Pugganig (beruflich verhindert)   Walter Klimbacher  

 

Aufgrund der festgestellt en Anwesenheit (siehe Anwesenheitsliste) stellt der 

Vorsitzende hiermit die Beschlussfähigkeit der Sitzung fest.  

 

Zu Punkt 3) der Tagesordnung:  
Behandlung der letzten Niederschrift vom 17. Dezember 2018  gemäß § 45 Abs. 5 der 

AGO  

 

Die Niederschrift wurde vo n den Protokollzeugen geprüft und unterfertigt. 

Protokollzeugen waren Frau Sonya Nott und Herr Andreas Schlintl.  

 

Jedes Mitglied des Gemeinderates hat anschließend eine Ausfertigung der 

Niederschrift erhalten (per Mail oder mit der Post). Anträge auf Beric htigung der 

Niederschrift werden nicht gestellt.  

 

Zu Punkt 4) der Tagesordnung:  
Fragestunde  

 

Es liegen keine schriftlichen Anfragen vor.  

 

Zu Punkt 5) der Tagesordnung:  
Kontrollausschuss vom 04. März 2019  

 

BERICHERSTATTER:  GRM Andreas Fuchs  

    Obmann  de s Kassenkontrollausschusses 

 

Die Prüfung der Kasse und Belege erfolgte am 04. März 2019 für den Zeitraum vom 

10. Dezember  2018 bis 04. März 2019. Alle Konten und Belege wurden geprüft. Der im 

Tagesabschluss ausgewiesene Kassastand war vorhanden. Guthaben, Rücklagen 

und die Salden der Girokonten stimmen mit den Buchhaltungsunterlagen überein. 

Die Prüfung hat keinen Anlass zur Beanstandung ergeben.  

 

Kassastand bar      û       1.974,17 

Stand Girokonto SPK     û  228.840,71 

Stand Girokonto RBB          - û    83.897,83 

Rücklage Bauhof       û 155.346,75 

Rücklage Wohnhaus Steinbichl    û    15.901,54 

Rücklage Ausfinanzierung AO Vorhaben  û         350,52 

Allgemeine Rücklage     û      35.010,96 

Zwischensumme      û  521.322,48 

Sicherstellungen Bebauungsverpflicht ungen  û  119.200,00 

Gesamt       û    640.522,48 

 

Der Bericht wird vom Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis genommen.  
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Zu Punkt 6) der Tagesordnung:  
Jahresrechnung 201 8 

 

a.) Prüfung durch den Kassenkontrollausschuss und Bericht  

 

BERICHERSTATTER:  GRM Andrea s Fuchs  

    Obmann  des Kassenkontrollausschusses  

 

Die Prüfung der Jahresrechnung 2018 durch den Kontrollausschuss erfolgte am 04. 

März 2019 und es gab keinen Anlass zu Beanstandungen, sodass Maßnahmen nach 

§ 90 Abs. 3 der K -AGO nicht erforderlich sind.  

 

Ebenfalls am 04. März 2019 wurde die Jahresrechnung durch die 

Gemeindeabteilung ð Herrn Gerald Tremschnig ð überprüft und für in Ordnung 

befunden.  

 

Gemäß § 92 Abs. 1a der K -AGO hat der Kontrollausschuss einen Bericht zum 

Rechnungsabschluss zu erstatten.  

Darin ist dazu Stellung zu nehmen, ob die während des vergangenen Finanzjahres 

tatsächlich angefallenen voranschlagswirksamen Einnahmen und Ausgaben von 

den veranschlagten Voranschlagsbeträgen abweichen und ob § 87 Abs. 2 bis 4 

eingehalten worden ist.  

 

Der Kassenkontrollausschuss hält fest, dass Ausgabenüberschreitungen getätigt 

worden sind. Mit diesen überplanmäßigen Ausgaben  hat sich der Finanz - und 

Bauausschuss   in der Sitzung am 27. Feber 2019 befasst. Es wurde der Antrag gestellt, 

die über - und auße rplanmäßigen Ausgaben, laut Beilage 1 , zu genehmigen und zu 

beschließen (siehe TOP 6c).  

 

Bericht zu Jahresrechnung 2018:  
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b.) Ausfinanzierung von außerordentlichen Vorhaben  

 

BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier   

    Obmann des Finanz- und Bauausschusses   

 

Der Bau - und Finanzausschuss hat in der Sitzung vom 27. Feber 2019 den Antrag an 

den Gemeinderat gestellt,  die außerordentlichen Vorhaben wie folgt durch 

Zuführung aus dem Ordentlichen Haushalt abzuschließen bzw. dem ordentli chen 

Haushalt zuzuführen , der Gemeindevorstand hat dem Antrag in der Sitzung am 

04.03.2019 zugestimmt.   

 
Aus dem ordentlichen Haushalt wurde ein Gesamtbetrag von ú 15.176,46 dem  
außerordentlichen Haushalt zugeführt 
(1/9800/9100):     

  Fernwärme Rüsthaus FF Obermühlbach  

 
158,25   

  VS Obermühlbach Aus- u. Umbau  

 
3.793,50   

  VS Obermühlbach Ausbau GTS 2. Gruppe  

 
845,93   

  Katastrophenschäden 2017  

 
1.034,00   

  Straßenbaupaket 2017  
 

 
1.387,75   

  Straßensan. 2017 ländl. Wegenetz  
 

7.957,03   

  Gesamtsumme      15.176,46   

       Aus dem auÇerordentlichen Haushalt wurde ein Gesamtbetrag von ú 22.113,79 dem  

ordentlichen Haushalt zugeführt (2/9800/9100):        

  Agrarstraßenbau Kraig-Meiselding  

 
11.623,88   

  Straßenbau/Sanierungen 2016  

 
10.489,91   

  Gesamtsumme      22.113,79   

       

  
Zuführung vom OH Wasser an AOH 
(1/8500/9100)     

  WVA Frauenstein BA 11 (6/850001/9100) 
 

28.044,90   

  Gesamt        28.044,90   

         Zuführung vom OH Abwasserbeseitigung an AOH (1/8510/9100)   

  ABA Frauenstein BA 12 (6/8510/9100) 
 

34.873,42   

  ABA Frauenstein BA 01 - 2018  (6/851003/9100) 47.100,00   

  Gesamt        81.973,42   

 

 

 

Beschluss:  

Aufgrund des Antrages de s Bau- und Finanzausschusses vom 27.02.2019  beschließt 

der Gemeinderat einstimmig (23:0)  obige außerordentliche  Vorhaben durch 

Zuführung en  aus dem Ordentliche n Haushalt abzuschließen.  
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c ) über - und außerplanmäßige Ausgaben  

 

BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier   

    Obmann des Finanz - und Bauausschusses   

 

Wie vom Kassenk ontrollausschuss festgehalten, sind Ausgabenüberschreitungen  

getätigt worden. Der Finanz - und Bauausschuss  hat sich in der Sitzung am 27. Feber 

2019  mit diesen überplanmäßigen Ausgaben befasst. Es wurde der Antrag gestellt, 

die über - und außerplanmäßige n Ausgaben, laut Beilage 1 , zu genehmigen und zu 

beschließen.  Der Gemeindevorstand  hat dem Antrag in der Sitzung am 04. März 2019 

zugestimmt.  

 

Beschluss:  

Aufgrund des Antrages de s Bau- und Finanzausschusses vom 27.02.2019  beschließt 

der Gemeinderat einstimmig (23:0)  die Genehmigung der über - und 

außerplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2018 lt. Beilage 1 .  

 

Herr Vgm. Herbert Pichlmaier teilt mit, dass sich der Überschuss gegenüber dem 

Voranschlag hauptsächlich aus folgenden Positionen zusammensetzt:  

 
Minderausgaben  

 

 
Beitrag 2017 und 2018 VG  22.400,00 

 
Repräsentationsmittel  14.500,00 

 
Schulerhaltungsbeiträge  4.900,00 

 
Taxigutscheine  5.000,00 

 
Transferzlg.Sprengelärzte  1.100,00 

 
Krankenanstalten  1.000,00 

   Mehreinnahmen  
 

 
Kommunalsteuer 22.200,00 

 
Ertragsanteile  46.200,00 

 
Finanzzuweisung § 24 91.700,00 

 
Ersatz Kopfquote  37.400,00 

   

 
div.  11.800,00 

   

 
Gesamt  258.200,00 

 

d) Schlusssummen und Beschlussfassung  

 

Einstimmiger Antrag des Kontrollausschusses vom 04.03.2019:  

Auf Grund d er Prüfung der Jahresrechnung 201 8 sowie der durchgeführten 

Prüfungen im Jahre 201 8 im Sinne der Bestimmungen des § 61 der GHO, LGBl. Nr. 

2/1999 und § 92 der K -AGO wolle der Gemeinderat dem Rechnungsabschluss 201 8 

im ordentlichen wie im außerordentlichen H aushalt, sowie in allen Anlagenteilen die 

Zustimmung erteilen.  

 

Beschluss:  

Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung durch den Kassenkontrollausschuss und lt. 

Antrag vom 04.03.2019 stellt der Gemeinderat einstimmig (23:0)  folgende 

Abschlusssummen  gemäß Beilage  2  im Rechnungsjahr 2018 fest  und beschließt die 

Genehmigung der Jahresrechnung 2018, im ordentlichen wie im außerordentlichen 

Haushalt, samt Anlagenteilen zur Jahresrechnung wie folgt:   
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Feststellung der Abschlusssummen  

 

Ordentlicher Haushalt   Soll-Einnahmen   û    6.452.727,55 

     Soll-Ausgaben   û    6.194.502,60 

     Soll-Überschuss   û       258.224,95 

 

Außerordentlicher Haushalt  Soll-Einnahmen   û    1.135.453,23 

     Soll-Ausgaben   û    1.220.859,74 

     Soll-Abgang    û       - 85.406,51 

 

Anlagenteile zur Ja hresrechnung:  

¶ Leistungen für Personal  

¶ Zuschuss von/an Gebietskörperschaften  

¶ Darlehensnachweise  

¶ Vergütung an Verwaltungszweige  

¶ Voranschlagsunwirksame Gebarung  

¶ Rechnungsquerschnitt  

¶ Nachweis über Haftungen  

¶ Nachweis der Rücklagen  

¶ Nachweis der Ausgabenübe rschreitungen  

 

 

Zu Punkt 7) der Tagesordnung:  
Vermessungen  

 

BERICHTERSTATTER:  2. Vbgm. Ing. Johann Anderwald    

    Obmann des Straßen - und Verkehrsausschusses  

 

a.) Siebenbrünner Weg (letzter Abschnitt)  
 

Herr Nussbaumer Lorenz  hat der Gemeinde Frauenste in mitgeteilt, dass dieser die 

Liegenschaft mit Anschrift Treffelsdorf/Siebenbrünnerweg 1 , bestehend aus den 

Parzellen 33/2, 33/3 und 33/4 alle KG Grasdorf  aus dem Besitz von Frau Doris 

Schmied  käuflich erworben hat (ehemaliges Wohnhaus von Herrn Herbert Weiss). 

 

Da der Verlauf des öffentlichen Weges Parzelle 871/3 der KG Grasdorf 

(Siebenbrünnerweg) in diesem Bereich nicht mit dem Katasterplan ident ist, wurde 

die ZT Vermessungs GmbH Angst aus St.Veit/Glan mit der Durchführung  der 

Vermessungsarbeiten des letzten Abschnittes ca. 150 lfm beauftragt (Anpassung an 

den Naturbestand).   

 

Antrag des Straßen - und Verkehrsausschusses vom 26.02.2019:  

Da die angrenzenden Grundeigentümer ( Frau Schmied Doris, Herr Ing. Renner -Martin  

Alois und Herr Nussbaumer Lorenz ) Grundflächen aus ihrem Besitz kosten - und 

lastenfrei in das öffentliche Gut abgetreten haben, stellt der Ausschuss für Straßen 

und Verkehr den Antrag an den Gemeinderat, dem Teilungsplan mit der GZ: 183135 -

V1-U, erstellt von der Angst Geo Vermessungs ZT Gmb H vom 14.12.2018 die 

Zustimmung zu erteilen und die im Teilungsplan ausgewiesenen Trennstücke  wie 

nachstehend angeführt kosten - und lastenfrei in das öffentliche Gut 871/3 der 

Gemeinde Frauenstein zu  übernehmen  sowie die dazu notwendige Verordnung zu 

erlassen. Trennstück Nr. 9 im Ausmaß von 1m² aus Parzelle 22/2, Trennstück Nr. 1 im 

Ausmaß von 70m² aus Parzelle 67, Trennstück Nr. 8 im Ausmaß von 5m² aus Parzelle 
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33/2, Trennstück Nr. 7 im Ausmaß von 17m² aus Parzelle 33/3, Trennstück Nr. 6 im 

Ausmaß von 35 4m² aus Parzelle 33/4, Trennstück Nr. 5 im Ausmaß von 202m² aus 

Parzelle 35.  

 

Die nicht mehr benötigten Trennstücke Nr. 10 im Ausmaß von 1m² und Nr. 2 im 

Ausmaß von 134m² sind aus dem öffentlichem Gut 871/3, KG Grasdorf 

auszuscheiden und dem direkt angren zenden Grundstück des Herrn Nussbaumer  

Lorenz  (Parzelle 33/2) sowie der Frau Schmied  Doris (Parzelle 67) zuzuschreiben bzw. 

sind mit diesen zu vereinen.  

 

Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung am 04.03.2019 dem Antrag zugestimmt.  

 

Beschluss:  

Aufgrund des Antrages de s Straßen- und Verkehrsausschusses vom 26.02.2019 

beschließt der Gemeinderat einstimmig (23:0)  dem Teilungsplan GZ 183135 -V1-U vom 

14.12.2018 erstellt von der Angst Geo Vermessung ZT GmbH die Zustimmung zu 

erteilen , die Trennstücke kosten - und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übernehmen 

bzw. auszuscheiden  und folgende Verordnung:  

 

VERORDNUNG 
des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 11. März 2019,  Zahl: 612-0/2019 , 

über die Übernahme von Grundstücken oder Teile von Grundstücken in  das 

öffentliche Gut, Wegenetz und über die Auflösung von öffentlichen Wegen od er 

Teilen und Ausscheidung aus dem öffentlichen Wegenetz der Gemeinde Frauenstein  

 

Gemäß § 2 Abs. 1 lit. a) und Abs. 6, § 3 Abs. 1 Ziff. 5 und § 6 Abs. 1 und 4 des Kärntner 

Straßengesetzes ð K-StrG 2017 , LGBl. Nr. 8/2017, wird verordnet:  

§ 1 

Die im Teilungsplan GZ 183135 -V1-U vom 14.12.2018, erstellt vom Vermessungsbüro 

Angst Geo Vermessung ZT GmbH, St.Veit/Glan ausgewiesenen Trennstücke  Nr. 1 im 

Ausmaß von 70 m² (Trennstück au s Parzelle 67), Trennstück Nr. 5 im Ausmaß von 202 

m² (Trennstück aus Parzelle 35), Trennstück Nr. 6 im Ausmaß von 354 m² (Trennstück 

aus Parzelle 33/4), Trennstück Nr. 7 im Ausmaß von 17 m² (Trennstück aus Parzelle 

33/3), Trennstück Nr. 8 im Ausmaß von 5 m² (Trennstück aus Parzelle 33/2), Trennstück 

Nr. 9 im Ausmaß von 1 m² (Trennstück aus Parzelle 22/2) werden in das öffentliche 

Wegenetz der Gemeinde Frauenstein als ăVerbindungsstraÇeò ¿bernommen und mit 

dem Grundstück Nr. 871/3 der KG Grasdorf  vereint.  

§ 2 

Die im Teilungsplan  GZ 183135-V1-U vom 14.12.2018, erstellt vom Vermessungsbüro 

Angst Geo Vermessung ZT GmbH, St.Veit/Glan ausgewiesenen Trennstück Nr. 2 im 

Ausmaß von 134 m² und Trennstück Nr. 10 im Ausmaß von 1 m² werden aus dem 

öffentlichen Gut Parz elle 871/3  der KG Grasdorf ausgeschieden und mit der Parzelle  

67 bzw. 33/2 der KG Grasdorf vereint.  

§ 3 

Die planliche Ausweisung der übernommen en  Teilfläche n/Trennstück e ist im 

Lageplan 1:500, Beilage A, welcher einen integrierenden Bestandteil dieser 

Ve rordnung bildet, ausgewiesen.  

§ 4 

Die Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft an der sie 

angeschlagen worden ist.  

 

Beilage A  
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Lageplan M 1:500  
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b.) öffentliches Gut Bereich Hintnausdorf ð Hammergraben     
 

In den Ortschaften  Hintnausdorf - Hammergraben bilden jeweils drei öffentliche 

Wegparzellen 1047, 1046, 1055 alle KG Obermühlbach die Besitzgrenzen zwischen 

den landwirtschaftlichen Betrieben Glanzer  und Wölbitsch . Herr Glanzer  Werner  

beabsichtigt nun mehrere Feldgrundstück e aus seinem Besitz zu verkaufen.  

 

Da diese öffentlichen Weganlagen in der Natur nicht mit dem Katasterplan ident 

sind, wurde die Ziviltechniker GmbH Sammer&Sammer  mit der Neuvermessung 

dieser Weggrundstücke beauftragt. Auch haben sich die Grundeigentüme r Herr 

Glanzer Werner und Herr Wölbitsch Rolf  bereit erklärt, Privatgrund bis zu einer 

Straßenbreite von 3,00m kostenlos in das öffentliche Gut der Gemeinde Frauenstein 

abzutreten (Abtretung erfolgte mittels Mappenberichtigung).  

 

Auch war gepl. ein Teilst ück vom öffentlichen Weg, Wegparzelle 1045 in Richtung 

Liegenschaft Kogelnig auf einer Länge von ca. 75m aufzulassen und diesen 

Abschnitt dem Besitz Wölbitsch Rolf  zuzuschreiben. Da Herr Kogelnig Friedrich  dieser 

gepl. Wegauflösung (Länge von ca. 75m) nich t zugestimmt hat, wurde diese gepl.  

Wegauflösung (Teilabschnitt) wieder aus dem Projekt genommen. Ebenso hat Herr 

Kogelnig Friedrich  der Wegvermessung (öffentlicher Weg) im Bereich seiner 

Waldparzelle 992 nicht zugestimmt (trotz mehrmaliger Zusage gegenüb er dem 

Vermessungsbüro Sammer&Sammer). Die Ziviltechniker GmbH Sammer&Sammer  

war daher gezwungen eine Vermessungsurkunde (Katasterplan) zu erstellen, die 

ohne Zustimmung des  Herrn Friedrich Kogelnig  vom Vermessungsamt genehmigt 

bzw. beurkundet werden kan n.  

 

Antrag des Straßen - und Verkehrsausschusses vom 26.02.2019:  

Der Ausschuss für Straßen und Verkehr hat den Antrag an den Gemeinderat  gestellt , 

dem Teilungsplan mit der GZ: 7485/18, erstellt von der Sammer&Sammer 

Vermessungs ZT GmbH die Zustimmung zu er teilen und die im Teilungsplan 

(Vermessungsurkunde) ausgewiesenen Trennstücke  kosten - und lastenfrei in das 

öffentliche Gut ( Wegparzellen 1047 und 1046 alle KG Obermühlbach)  der Gemeinde 

Frauenstein zu  übernehmen  und die dazu notwendige Verordnung zu erl assen.   

 

Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung am 04.03.2019 dem Antrag zugestimmt.  

 

Beschluss:  

Aufgrund des Antrages de s Straßen- und Verkehrsausschusses vom 26.02.2019  

beschließt der Gemeinderat einstimmig (23:0) dem Teilungsplan GZ  7485/18, erstell t 

von  Sammer&Sammer Ziviltechniker GmbH die Zustimmung zu erteilen , die 

Trennstücke kosten - und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übernehmen  und 

folgende Verordnung:  

 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 11. März 2019,  Zahl: 612-0/2019 , 

über die Übernahme von Grundstücken oder Teile von Grundstücken in das 

öffentliche Gut, Wegenetz der Gemeinde Frauenstein  

 

Gemäß § 2 Abs. 1 lit. a) und Abs. 6, § 3 Abs. 1 Ziff. 5 und § 6 Abs. 1 und 4 des Kärntner 

Straßengesetzes ð K-StrG 2017 , LGBl. Nr. 8/2017, wird verordnet:  
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§ 1 

 

Die im Teilungsplan GZ 7485/18, erstellt von Sammer&Sammer Ziviltechniker GmbH , 

9020 Klagenfurt, ausgewiesenen Trennstücke  Nr. 3 im Ausmaß von 31 m² (Trennstück 

aus Parzelle 885) und  Trennstück Nr. 4 im Ausmaß von 4  m² (Trennstück aus Parzelle 

878) werden in das öffentliche Wegenetz der Gemeinde Frauenstein als 

ăVerbindungsstraÇeò ¿bernommen und mit dem Grundst¿ck Nr. 1047 bzw. 1046 der 

KG Obermühlbach vereint.  

§ 2 

 

Die planliche Ausweisung der übernommen Trennstück e ist im Lageplan 1:1000, 

Beilage A, welcher einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, 

ausgewiesen.  

§ 3 

 

Die Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft an der sie 

angeschlagen worden ist.  

 

Beilage A  

Lageplan M 1:100 0 
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c.) Frauensteiner Straße ( Parzelle 1077, KG Obermühlbach)  Abschnitt  
 

Im Zuge von Straßenausbauarbeiten an der Frauensteiner Straße (letzter Abschnitt) 

wurde auch der Kurvenradius in der Hornkurve entsprechend  aufgeweitet und 

ausgebaut. Aufg rund der Inanspruchnahme von Fremdgrund aus dem Besitz von 

Herrn Horn Rudolf und Herrn Walter Janach   musste dieser Abschnitt auch neu 

vermessen werden.    

 

Mit der Durchführung  der Vermessungsarbeiten wurde die  ZT Vermessungs GmbH 

Angst aus St.Veit/Glan  beauftragt (Anpassung an den Naturbestand der öffentlichen 

Weganlagen, Parzellen 1077 und 1076/2 der KG Obermühlbach ).   

 

Antrag des Straßen - und Verkehrsausschusses vom 26.02.2019:  

Da die angrenzenden Grundeigentümer ( Herr Rudolf Horn und Herr Walter Jan ach ) 

Grundflächen aus ihrem Besitz kosten - und lastenfrei in das öffentliche Gut 

abgetreten haben, stellt der Ausschuss für Straßen und Verkehr den Antrag an den 

Gemeinderat, dem Teilungsplan mit der GZ: 183148 -V1-U, erstellt von der Geo 

Vermessungs ZT Gmb H vom 13.11.2018 die Zustimmung zu erteilen und die im 

Teilungsplan ausgewiesenen Trennstücke  wie nachstehend angeführt kosten - und 

lastenfrei in das öffentliche Gut 1077 der Gemeinde Frauenstein zu  übernehmen 

bzw. auszuscheiden  und dazu die notwendige V erordnung zu erlassen .  

 

Trennstück Nr. 1 im Ausmaß von 27m² aus Parzelle 750, Trennstück Nr. 2 im Ausmaß 

von 86m² aus Parzelle 747, Trennstück Nr. 5 im Ausmaß von 9m² aus Parzelle 745, 

Trennstück Nr. 6 im Ausmaß von 8m² aus Parzelle 708 alle KG Obermühlba ch.  

 

Die nicht mehr benötigten Trennstücke Nr. 4 im Ausmaß von 2m² aus dem 

öffentlichem Gut 1076/2, KG Obermühlbach, Nr. 7 im Ausmaß von 2m² aus dem 

öffentlichem Gut 1077, KG Obermühlbach, Nr. 8 im Ausmaß von 3m² aus dem 

öffentlichem Gut 1077, KG Obermühlb ach, Nr. 9 im Ausmaß von 121m² aus dem 

öffentlichem Gut 1077, KG Obermühlbach, auszuscheiden und den direkt 

angrenzenden Privatparzellen des Herrn Rodolf Horn  (Parzelle 744 und 745) bzw. 

Herrn Walter Janach  (Parzelle 709/1 und 708) zuzuschreiben bzw. sind mit diesen zu 

vereinen.  

 

Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung vom 04.03.2019 dem Antrag einstimmig 

zugestimmt.  

 

Beschluss:  

Aufgrund des Antrages de s Straßen- und Verkehrsausschusses vom 26.02.2019  

beschließt der Gemeinderat einstimmig (23:0) dem Teil ungsplan  GZ 183148-V1-U, 

erstellt von  Angst Geo Vermessung ZT GmbH die Zus timmung zu erteilen , die 

Trennstücke kosten - und lastenfrei in das öffentliche Gut zu übernehmen bzw. 

auszuscheiden  und folgende Verordnung:  

 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Gemei nde Frauenstein vom 11. März 2019,  Zahl: 612-0/2019 , 

über die Übernahme von Grundstücken oder Teile von Grundstücken in das 

öffentliche Gut, Wegenetz und über die Auflösung von öffentlichen Wegen od er 

Teilen und Ausscheidung aus dem öffentlichen Wegenetz der Gemeinde Frauenstein  
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Gemäß § 2 Abs. 1 lit. a) und Abs. 6, § 3 Abs. 1 Ziff. 5 und § 6 Abs. 1 und 4 des Kärntner 

Straßengesetzes ð K-StrG 2017 , LGBl. Nr. 8/2017, wird verordnet:  

 

 

§ 1 

 

Die im Teilungsplan GZ 183148 -V1-U vom 13.11.2018, erstellt vom Ver messungsbüro 

Angst Geo Vermessung ZT GmbH, St.Veit/Glan ausgewiesenen Trennstücke  Nr. 1 im 

Ausmaß von 27 m² (Trennstück aus Parzelle 750), Trennstück Nr. 2 im Ausmaß von 86 

m² (Trennstück aus Parzelle 747), Trennstück Nr. 5 im Ausmaß von 9 m² (Trennstück aus 

Parzelle 745), Trennstück Nr. 6 im Ausmaß von 8 m² (Trennstück aus Parzelle 708) 

werden in das öffentliche Wegenetz der Gemeinde Frauenstein als 

ăVerbindungsstraÇeò ¿bernommen und mit dem Grundst¿ck Nr. 1077 der KG 

Obermühlbach vereint.  

 

 

§ 2 

 

Die im Teilungsplan  GZ 183148-V1-U vom 13.11.2018, erstellt vom Vermessungsbüro 

Angst Geo Vermessung ZT GmbH, St.Veit/Glan ausgewiesenen Trennstück e Nr. 4 im 

Ausmaß von 2 m², Trennstück Nr. 7 im Ausmaß von 2 m², Trennstück Nr. 8 im Ausmaß 

von 3 m² und Trennstück Nr.  9 im Ausmaß von 121 m² werden aus dem öffentlichen 

Gut Parzelle 1076/2 und 1077 ausgeschieden und mit den Parzellen 744 und 745 bzw. 

709/1 und 708 der KG Obermühlbach vereint.  

 

 

§ 3 

 

Die planliche Ausweisung der übernommen und ausgeschiedenen Trennst ücke ist im 

Lageplan 1:500, Beilage A, welcher einen integrierenden Bestandteil dieser 

Verordnung bildet, ausgewiesen.  

 

 

 

 

§ 4 

 

Die Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft an der sie 

angeschlagen worden ist.  

 

Beilage A  

Lageplan M  1:500 
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